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Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Präsident Dr. Thienel, den Hofrat Dr. Doblinger und die

Hofrätin Mag. Schindler als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin Dr. Hotz, über die außerordentliche Revision

der Bezirkshauptmannschaft Perg gegen das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich vom

29. November 2021, LVwG-701256/7/MZ, betreCend Übertretung nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz

(mitbeteiligte Partei: A B in C), den Beschluss gefasst:

Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen.

Begründung

1        Mit Straferkenntnis der amtsrevisionswerbenden Behörde vom 28. Juli 2021 wurde dem Mitbeteiligten zur Last

gelegt, er habe am 18. Februar 2021 um 14:41 Uhr an einem näher bezeichneten Ort ein Kraftfahrzeug mit einer

weiteren Person, die nicht mit ihm im gemeinsamen Haushalt gelebt habe, benützt, ohne eine Atemschutzmaske der

Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem

Standard getragen zu haben, obwohl die gemeinsame Benützung von Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im

gemeinsamen Haushalt leben, gemäß 1. Novelle zur 4. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung, BGBl. II Nr. 58/2021,

zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 76/2021, in der Zeit vom 18. Februar 2021 bis 27. Februar 2021 nur zulässig gewesen

sei, wenn dabei eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine Maske mit

mindestens gleichwertig genormtem Standard getragen werde und in jeder Sitzreihe einschließlich des Lenkers nur

zwei Personen befördert würden. Der Mitbeteiligte habe dadurch eine Verwaltungsübertretung gemäß

§§ 8 Abs. 2 Z 1, 3 Abs. 1 COVID-19-Maßnahmengesetz iVm § 4 Abs. 1 1. Novelle zur 4. COVID-19-

Schutzmaßnahmenverordnung, BGBl. II Nr. 58/2021, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 76/2021 begangen. Wegen

dieser Verwaltungsübertretung wurde über den Mitbeteiligten eine Geldstrafe in der Höhe von € 100,--

(Ersatzfreiheitsstrafe: 1 Tag und 9 Stunden) verhängt und zum Ersatz der Verfahrenskosten in der Höhe von € 10,--

verpflichtet.Mit Straferkenntnis der amtsrevisionswerbenden Behörde vom 28. Juli 2021 wurde dem Mitbeteiligten zur

Last gelegt, er habe am 18. Februar 2021 um 14:41 Uhr an einem näher bezeichneten Ort ein Kraftfahrzeug mit einer

weiteren Person, die nicht mit ihm im gemeinsamen Haushalt gelebt habe, benützt, ohne eine Atemschutzmaske der

Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem

Standard getragen zu haben, obwohl die gemeinsame Benützung von Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im

gemeinsamen Haushalt leben, gemäß 1. Novelle zur 4. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung, Bundesgesetzblatt

Teil 2, Nr. 58 aus 2021,, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 76 aus 2021,, in der Zeit vom

18. Februar 2021 bis 27. Februar 2021 nur zulässig gewesen sei, wenn dabei eine Atemschutzmaske der Schutzklasse

FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard getragen

werde und in jeder Sitzreihe einschließlich des Lenkers nur zwei Personen befördert würden. Der Mitbeteiligte habe

dadurch eine Verwaltungsübertretung gemäß Paragraphen 8, Absatz 2, ZiCer eins,, 3 Absatz eins, COVID-19-

Maßnahmengesetz in Verbindung mit Paragraph 4, Absatz eins, 1. Novelle zur 4. COVID-19-
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Schutzmaßnahmenverordnung, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 58 aus 2021,, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt

Teil 2, Nr. 76 aus 2021, begangen. Wegen dieser Verwaltungsübertretung wurde über den Mitbeteiligten eine

Geldstrafe in der Höhe von € 100,-- (Ersatzfreiheitsstrafe: 1 Tag und 9 Stunden) verhängt und zum Ersatz der

Verfahrenskosten in der Höhe von € 10,-- verpflichtet.

2        Mit dem angefochtenen Erkenntnis gab das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Verwaltungsgericht) der

dagegen erhobenen Beschwerde des Mitbeteiligten nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung insofern statt,

als es die Geldstrafe auf € 60,-- (Ersatzfreiheitsstrafe: 19 Stunden) herabsetzte (Spruchpunkt I.). Die Revision gemäß

Art. 133 Abs. 4 B-VG erklärte das Verwaltungsgericht für nicht zulässig (Spruchpunkt II.).Mit dem angefochtenen

Erkenntnis gab das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Verwaltungsgericht) der dagegen erhobenen

Beschwerde des Mitbeteiligten nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung insofern statt, als es die Geldstrafe

auf € 60,-- (Ersatzfreiheitsstrafe: 19 Stunden) herabsetzte (Spruchpunkt römisch eins.). Die Revision gemäß Artikel

133, Absatz 4, B-VG erklärte das Verwaltungsgericht für nicht zulässig (Spruchpunkt römisch zwei.).

3        Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die vorliegende Amtsrevision der belangten Behörde. Der Mitbeteiligte

erstattete in dem vom Verwaltungsgerichtshof durchgeführten Vorverfahren eine Revisionsbeantwortung.

4        Nach Art. 133 Abs. 4 B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von

der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende

Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.Nach

Artikel 133, Absatz 4, B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von der

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende

Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

5        Nach § 34 Abs. 1 VwGG sind Revisionen, die sich wegen Nichtvorliegens der Voraussetzungen des Art. 133

Abs. 4 B-VG nicht zur Behandlung eignen, ohne weiteres Verfahren mit Beschluss zurückzuweisen. Ein solcher

Beschluss ist gemäß § 34 Abs. 3 VwGG in jeder Lage des Verfahrens zu fassen.Nach Paragraph 34, Absatz eins, VwGG

sind Revisionen, die sich wegen Nichtvorliegens der Voraussetzungen des Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht zur

Behandlung eignen, ohne weiteres Verfahren mit Beschluss zurückzuweisen. Ein solcher Beschluss ist gemäß

Paragraph 34, Absatz 3, VwGG in jeder Lage des Verfahrens zu fassen.

6        Nach § 34 Abs. 1a VwGG ist der Verwaltungsgerichtshof bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Revision gemäß

Art. 133 Abs. 4 B-VG an den Ausspruch des Verwaltungsgerichtes gemäß § 25a Abs. 1 VwGG nicht gebunden. Die

Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG hat der Verwaltungsgerichtshof im Rahmen

der dafür in der Revision vorgebrachten Gründe (§ 28 Abs. 3 VwGG) zu überprüfen.Nach Paragraph 34, Absatz eins

a, VwGG ist der Verwaltungsgerichtshof bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Revision gemäß Artikel 133, Absatz

4, B-VG an den Ausspruch des Verwaltungsgerichtes gemäß Paragraph 25 a, Absatz eins, VwGG nicht gebunden. Die

Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG hat der Verwaltungsgerichtshof im

Rahmen der dafür in der Revision vorgebrachten Gründe (Paragraph 28, Absatz 3, VwGG) zu überprüfen.

7        Die revisionswerbende Behörde sieht die Zulässigkeit ihrer gegen die Strafbemessung gerichtete, inhaltliche

Rechtswidrigkeit geltend machende Revision in der Frage des Vorliegens und der Gewichtung eines

Erschwerungsgrundes.

8        Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei der Strafzumessung durch ein Verwaltungsgericht nach der ständigen

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes um eine Ermessensentscheidung handelt, die nach den vom

Gesetzgeber in § 19 VStG festgelegten Kriterien vorzunehmen ist. Vom Verwaltungsgerichtshof ist daher (bloß) zu

prüfen, ob das Verwaltungsgericht von dem ihm eingeräumten Ermessen im Sinn des Gesetzes Gebrauch gemacht hat,

das heißt, ob die verhängte Strafe unter Bedachtnahme auf die vom Verwaltungsgericht herangezogenen

Strafbemessungsgründe vertretbar erscheint. Soweit daher weder Ermessensmissbrauch noch

Ermessensüberschreitung vorliegt, geht die Ausübung des Ermessens über die Bedeutung des Einzelfalls nicht hinaus

und stellt keine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung im Sinn des Art. 133 Abs. 4 B-VG dar (vgl. etwa VwGH 7.12.2021,

Ra 2021/09/0243, mwN).Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei der Strafzumessung durch ein Verwaltungsgericht

nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes um eine Ermessensentscheidung handelt, die nach
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den vom Gesetzgeber in Paragraph 19, VStG festgelegten Kriterien vorzunehmen ist. Vom Verwaltungsgerichtshof ist

daher (bloß) zu prüfen, ob das Verwaltungsgericht von dem ihm eingeräumten Ermessen im Sinn des Gesetzes

Gebrauch gemacht hat, das heißt, ob die verhängte Strafe unter Bedachtnahme auf die vom Verwaltungsgericht

herangezogenen Strafbemessungsgründe vertretbar erscheint. Soweit daher weder Ermessensmissbrauch noch

Ermessensüberschreitung vorliegt, geht die Ausübung des Ermessens über die Bedeutung des Einzelfalls nicht hinaus

und stellt keine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung im Sinn des Artikel 133, Absatz 4, B-VG dar vergleiche , etwa

VwGH 7.12.2021, Ra 2021/09/0243, mwN).

9        Nach § 19 Abs. 1 VStG sind Grundlage für die Bemessung der Strafe die Bedeutung des strafrechtlich geschützten

Rechtsguts und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat. Im für den Revisionsfall maßgeblichen

ordentlichen Verfahren sind § 19 Abs. 2 VStG zufolge überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht

kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen,

gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter

Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechts sind die §§ 32 bis 35 StGB sinngemäß anzuwenden. Die

Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige SorgepKichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von

Geldstrafen zu berücksichtigen. Entscheidend für die Beurteilung des Unrechtsgehalts der Tat im Sinne des § 19

Abs. 1 VStG ist nicht die abstrakte Wertigkeit des durch die verletzte Norm geschützten Rechtsguts - diese Lndet ihren

Ausdruck bereits in der Höhe des gesetzlichen Strafrahmens - sondern das Ausmaß, in dem dieses Rechtsgut durch die

in Rede stehende Tat konkret beeinträchtigt wurde. Das Verwaltungsgericht ist verpKichtet, in der Begründung seines

Erkenntnisses gemäß § 29 Abs. 1 zweiter Satz VwGVG die für die Überprüfung der Ermessensübung maßgeblichen

Gründe insoweit oCen zu legen, als dies für die Rechtsverfolgung durch die Parteien und die Nachprüfung der

Ermessensentscheidung auf ihre Übereinstimmung mit dem Sinn des Gesetzes durch den Verwaltungsgerichtshof

erforderlich sein kann (vgl. VwGH 21.2.2019, Ra 2018/09/0161, mwN).Nach Paragraph 19, Absatz eins, VStG sind

Grundlage für die Bemessung der Strafe die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsguts und die Intensität

seiner Beeinträchtigung durch die Tat. Im für den Revisionsfall maßgeblichen ordentlichen Verfahren sind Paragraph

19, Absatz 2, VStG zufolge überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und

Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß

des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechts

sind die Paragraphen 32, bis 35 StGB sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und

allfällige SorgepKichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen. Entscheidend

für die Beurteilung des Unrechtsgehalts der Tat im Sinne des Paragraph 19, Absatz eins, VStG ist nicht die abstrakte

Wertigkeit des durch die verletzte Norm geschützten Rechtsguts - diese Lndet ihren Ausdruck bereits in der Höhe des

gesetzlichen Strafrahmens - sondern das Ausmaß, in dem dieses Rechtsgut durch die in Rede stehende Tat konkret

beeinträchtigt wurde. Das Verwaltungsgericht ist verpKichtet, in der Begründung seines Erkenntnisses gemäß

Paragraph 29, Absatz eins, zweiter Satz VwGVG die für die Überprüfung der Ermessensübung maßgeblichen Gründe

insoweit oCen zu legen, als dies für die Rechtsverfolgung durch die Parteien und die Nachprüfung der

Ermessensentscheidung auf ihre Übereinstimmung mit dem Sinn des Gesetzes durch den Verwaltungsgerichtshof

erforderlich sein kann vergleiche , VwGH 21.2.2019, Ra 2018/09/0161, mwN).

10       Das Verwaltungsgericht begründete die Herabsetzung der Geldstrafe mit spezialpräventiven Erwägungen und

mit dem Umstand, dass die Tat aufgrund der festgestellten besonderen Umstände des Einzelfalls keinen EinKuss auf

das Pandemiegeschehen habe zeitigen können. Der rechtskräftigen verwaltungsstrafrechtlichen Vormerkung maß es

aufgrund näherer Erwägungen kein relevantes Gewicht bei. Dass die Wertungsfragen der Strafbemessung im

angefochtenen Erkenntnis unvertretbar gelöst worden wären und eine krasse Fehlbeurteilung im Sinn eines

Ermessensmissbrauchs vorläge, zeigt die Revision nicht auf.

11       In der Revision werden keine Rechtsfragen aufgeworfen, denen im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche

Bedeutung zukäme. Die Revision war daher zurückzuweisen.In der Revision werden keine Rechtsfragen aufgeworfen,

denen im Sinne des Artikel 133, Absatz 4, B-VG grundsätzliche Bedeutung zukäme. Die Revision war daher

zurückzuweisen.

Wien, am 26. April 2023
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Im RIS seit

24.05.2023

Zuletzt aktualisiert am

26.06.2023

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

http://www.vwgh.gv.at
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